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 Veröffentlicht am 25.06.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §46 Abs1;

AVG §71 Abs1 Z1 idF 1990/357;

AVGNov 1990 Art4;

Rechtssatz

Ausf dazu, daß die belBeh die Rechtslage verkannt hat, wenn sie ohne nähere Erörterung der konkreten Umstände

davon ausgegangen ist, die behauptete stichprobenweise Überprüfung der Eintragungen im Fristenbuch einer

erfahrenen und verläßlichen Kanzleikraft durch den Rechtsanwalt sei als Aufsichtsmaßnahme und Kontrollmaßnahme

jedenfalls unzureichend und rechtfertige daher nicht die Bewilligung der Wiedereinsetzung.
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